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Zusammenfassung
Das Projekt SwissDRG wird bis Ende 2007 verlän-
gert, da die SwissDRG Aktiengesellschaft nicht
wie geplant im Herbst 2006 gegründet werden
konnte. Die FMH hat in der Zwischenzeit im
Rahmen der FMH-Arbeitsgruppe SwissDRG ein
Positionspapier erarbeitet, das die konsolidierte
und aktualisierte Position der Fachgesellschaften
zusammenfasst. Dieses hier abgedruckte Posi-
tionspapier wurde vom Zentralvorstand und
von der Delegiertenversammlung der FMH ver-
abschiedet. Damit wurde eine wichtige Grund-
lage geschaffen für die zentrale Projektphase der
Helvetisierung, d.h. die Anpassung des deut-
schen Fallpauschalensystems an die Schweizer
Verhältnisse.

Aktueller Stand des Projekts SwissDRG
SwissDRG erhält nun auch vom Gesetzgeber den
entsprechenden Rückhalt. In der Frühlingsses-
sion hat nach dem Ständerat auch der National-
rat die Einführung von Fallpauschalen für statio-
näre akutsomatische Leistungen befürwortet.
Damit hat es sich für die Partner im Gesundheits-
wesen gelohnt, das Projekt SwissDRG bis Ende
2007 zu verlängern. Eine Projektverlängerung
war notwendig, da die Aktiengesellschaft Swiss-
DRG nicht wie geplant im Herbst 2006 gegrün-
det werden konnte. Diese Verzögerung ist darauf
zurückzuführen, dass santésuisse ihren Beitrag
zur Finanzierung der Aktiengesellschaft Swiss-
DRG mit Forderungen an die KVG-Revision
verknüpfte (vgl. Schweizerische Ärztezeitung
Nr. 35/2006). santésuisse forderte unter anderem
eine gesetzliche Grundlage dafür, dass die Lei-
stungserbringer mit jeder Abrechnung alle rele-
vanten Diagnose- und Prozedurenangaben mit-
liefern müssen. Die FMH hat ihre Bedenken be-
züglich des Datenschutzes bei der Kommission
für soziale Sicherheit und Gesundheit des Natio-
nalrates eingebracht. Auf Empfehlung der Kom-
mission hat der Nationalrat diesen Vorschlag
von santésuisse abgelehnt.

Die FMH hat die zusätzliche Zeit, die durch
die Projektverzögerung zur Verfügung stand,
positiv genutzt. Im Rahmen der FMH-Arbeits-
gruppe SwissDRG wurde in mehreren kontrover-
sen Diskussionen die gemeinsame aktualisierte

Position der FMH zu SwissDRG ausgearbeitet. Im
Februar 2007 wurde das daraus resultierende
Positionspapier (vgl. unten) durch den Zentral-
vorstand der FMH und die Delegiertenversamm-
lung verabschiedet.

Damit kann die FMH in einer zentralen Phase
auf die aktualisierte und konsolidierte Position
ihrer Fachgesellschaften zurückgreifen und diese
in den entsprechenden Gremien einbringen.
Zentral ist die jetzige Projektphase deshalb,
weil es nun um die «Helvetisierung» geht, d.h.
die Anpassung des deutschen DRG-Systems an
die Schweizer Verhältnisse. Hier ist die FMH
natürlich auch auf die aktive Unterstützung der
Fachgesellschaften mit ihrem spezifischen Fach-
wissen angewiesen. Eine entsprechende FMH-
Arbeitsgruppe «Helvetisierung» wurde deshalb
gegründet. Nach mehreren Interventionen in
verschiedenen Gremien hat die FMH nun er-
reicht, dass die Fachgesellschaften in den Helve-
tisierungsprozess eingebunden werden.

Wermutstropfen ist und bleibt die sehr
knappe Projektzeit, die den Fachgesellschaften
für die Mitarbeit bei der «Helvetisierung» ge-
währt werden soll. Ein Antrag der FMH, den
Fachgesellschaften mehr Zeit einzuräumen,
wurde zwar teilweise unterstützt. Allerdings
konnte bis jetzt noch keine für die FMH akzep-
table Kompromisslösung für die Zeitplanung der
Helvetisierungsphase gefunden werden.

Die FMH bedauert es, dass nach der Projekt-
verzögerung vor allem durch santésuisse nun bei
der wichtigen Projektphase «Helvetisierung» zu
rasch und unseres Erachtens zu pragmatisch
vorgegangen werden soll. Nichtsdestotrotz oder
gerade deshalb wird sich die FMH weiter dafür
einsetzen, dass die untenstehende Position der
Ärzteschaft möglichst in das SwissDRG-System
einfliesst.

Positionspapier* der FMH zu SwissDRG
Dieses Positionspapier beschreibt die konsoli-
dierten Forderungen der FMH zum Thema
SwissDRG. Es wurde von der FMH-Arbeitsgruppe
SwissDRG ausgearbeitet und im Februar 2007
vom Zentralvorstand der FMH und von der
Delegiertenversammlung verabschiedet.

* Version 1.0, 28. Februar 2007.
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Damit dieses Positionspapier aktuell bleibt
und den sich ändernden Rahmenbedingungen
Rechnung trägt, wird es regelmässig überprüft
und bei Bedarf angepasst. Die Versionen werden
durchnumeriert (vgl. Fussnote). Gültigkeit hat
die jeweils neueste Version, die im Internet pu-
bliziert ist unter: www.fmh.ch Unsere Dienst-
leistungen Tarife SwissDRG Position der
FMH zu SwissDRG.

1. Förderung der Qualität und Gewähr-
leistung der therapeutischen Freiheit
a. Das Abgeltungssystem und seine Rahmenbe-

dingungen haben einen Beitrag zur Förderung
der Qualität und Effizienz der Leistungserbrin-
gung (Wirtschaftlichkeit) zu leisten. Die Ver-
sorgungsqualität darf sich nicht verschlechtern
bzw. muss mindestens erhalten bleiben. Mit
der Einführung von SwissDRG ist eine Ver-
sorgungsforschung zu etablieren.

b. Die therapeutische Freiheit muss unter Berück-
sichtigung der WZW-Kriterien (Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit) erhalten
bleiben.

c. Allfällige Behandlungspfade müssen in Zusam-
menarbeit mit den entsprechenden Fachge-
sellschaften definiert werden. 

d. Ein Arzt darf aufgrund des DRG-Systems nicht
zur Verwendung kostengünstigen, dafür we-
niger geeigneten Materials, Medikamente
oder Verfahren gezwungen werden. Sollte
dies trotzdem geschehen, darf er für daraus
resultierende Komplikationen nicht zur Verant-
wortung gezogen werden.

e. Die Unabhängigkeit gegenüber der Industrie
muss erhalten bleiben.

f. Der Datenschutz muss gewährleistet sein und
somit auch die Wahrung des Arztgeheimnis-
ses. Es muss definiert werden, welche Daten
an die Versicherer weitergeleitet werden dür-
fen/müssen.

g. Im Rahmen eines geeigneten Qualitätscontrol-
lings müssen die Rehospitalisationen, die
Komplikationen in Abhängigkeit von der
Dauer der Behandlung sowie die Verlegungen
überprüft werden. Rehospitalisationen und
Komplikationen aufgrund zu frühen Spital-
austritts müssen mit geeigneten Massnahmen
verhindert werden. Medizinisch nicht zu
rechtfertigende Transfers von Spitälern in
Randregionen zu den Zentrumsspitälern müs-
sen vermieden werden. 

2. Deckung der Spitalkosten
a. Die Deckung der tatsächlichen Spitalkosten muss

durch eine transparente Konzeption des Ab-
geltungssystems gewährleistet sein.

b. Die ärztlichen Leistungen müssen separat aus-
gewiesen werden.

c. Die selbständigerwerbenden Ärzte müssen
separat vergütet werden.

d. Es muss eine Antragsmöglichkeit für die indivi-
duelle Vergütung oder für Zusatzentgelte un-
genügend abgegoltener Leistungen (aufwen-
diger Therapien, Intensivmedizin, Kinder-
kliniken, teurer Medikamente, Implantate,
Notfall usw.) bestehen. Zusatzentgelte müs-
sen möglich sein. Insbesondere wenn die
Menge innerhalb einer DRG in der Schweiz zu
klein ist oder die Kostenunterschiede inner-
halb einer DRG zu gross sind, müssen indivi-
duelle Vergütungsmodelle möglich sein. Zu
diesem Zweck soll eine Liste mit Medikamen-
ten, Materialien und Leistungen mit An-
spruch auf eine zusätzliche Vergütung erstellt
werden.

e. Die Ausreisserregelung muss so ausgestaltet
sein, dass die Vergütung von Ausreissern mög-
lichst leistungsgerecht erfolgt. Zu prüfen ist
eine Ausreisserregelung nach Kosten. Berück-
sichtigt werden muss ausserdem die Ver-
gütung der sozial indizierten Ausreisser (d.h.
Patienten, die aufgrund fehlender Plätze in
den Alters- und Pflegeheimen sowie in der
Rehabilitation oder aufgrund des sozialen
Umfeldes nicht rechtzeitig verlegt oder ent-
lassen werden können).

f. Es ist eine hohe medizinische und ökono-
mische Gruppenhomogenität anzustreben.

3. Transparente Leistungserfassung
und Vereinfachung des administrativen
Verfahrens
a. Das Erfassungsverfahren muss möglichst ein-

fach sein und darf den Arbeitsprozess nicht
behindern. Insbesondere müssen die für die
Abgeltung notwendigen Informationen aus
den laufenden Prozessen gewonnen werden.

b. Die Kodierung und die Kodierrevision soll ge-
samtschweizerisch vereinheitlicht werden.
Ein schweizerisches Kodiersekretariat als An-
laufstelle soll dies gewährleisten. 

c. Die Leistungen sollen möglichst transparent
ausgewiesen werden. Die Leistungen sollen
allerdings nur so detailliert erfasst werden,
wie dies zur Gewährleistung einer aussagekräf-
tigen Kostenträgerrechnung notwendig und
sinnvoll ist. Die ärztlichen Leistungen, Pflege,
Medikamente, Implantate, Infrastruktur usw.
müssen pro Fall ausgewiesen werden können. 

d. Zum Zeitpunkt der Umsetzung des neuen Ab-
geltungssystems müssen personelle Ressourcen
und informationstechnisch ausgereifte und
bedienerfreundliche Hilfsmittel zur Verfügung
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stehen. Die Verantwortlichkeit für die Kodie-
rung liegt bei den für die Kodierung ausgebil-
deten Ärzten. Die Ärzte engagieren sich in der
Kodierung und in der Leistungserfassung,
wollen aber dafür entschädigt werden.

4. Massnahmen bei Verlagerungen
stationär ambulant
a. Die klare Abgrenzung des ambulanten und sta-

tionären Bereichs muss durch eine vernünftige
Definition gewährleistet werden. Es ist eine
Tarif- und Finanzierungsordnung für Dienst-
leistungen vorzusehen, die zwar ambulant
durchgeführt werden können, aber eine Spi-
talinfrastruktur benötigen (Tagesklinik). 

b. Die Entscheidung, in welchen Fällen eine Be-
handlung ambulant und in welchen Fällen sie
stationär erbracht wird, muss – unter Berück-
sichtigung der WZW-Kriterien – primär nach
medizinischen Kriterien erfolgen.

c. Es muss verhindert werden, dass Verschiebun-
gen vom ambulanten in den stationären
Bereich oder umgekehrt aufgrund falscher 
finanzieller Anreize erfolgen. 

d. Bei einer allfälligen Verlagerung stationärer
Leistungen in den ambulanten Bereich muss
gewährleistet sein, dass diese Verschiebung
nicht als Mengenausweitung identifiziert wird. 
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P e r s o n a l i e n F M H

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion Stadt
hat sich angemeldet:

Dr. med. Patrick Vienne, Facharzt für Chirurgische
Orthopädie FMH, Hirslanden Klinik St. Anna,
St.-Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Einsprachen sind innert 20 Tagen zu richten an das
Sekretariat, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern, Fax 041
410 80 60.


